
Gewalt über die Auserwählten U hieht es zu demZwecke der Bewährung, der für die Abgeſchiedenen,mt/  2  dte auerhalb der Mögichkeit des Verdienſtes ſtehen, nicht Iin Betracht Omm
icht wenig R.  Qum verwendel Nicoluſſi auf die Behandlung der Dauerder Reinigungsſtrafen. Do werden erſchreckend ange, aber auch wieder

kurze Zeiträume genannt 1E nach den ſich widerſprechenden „Privatoffen⸗barungen“. Auch die ürzeſte Zeit komme den Seelen äuſchend ange vor.
Dagegen iſt 3 edenken, daß die Dauer eines geiſtigen Weſens und auchder Seelen der Abgeſchiedenen, überhaupt nicht durch die Zeit, onderndurch das „Aaevum', das dem Eer mehr oder minder entzogen iſt, ge⸗meſſen wird, das von ganz nderer Beſchaffenheit iſt als Unſere Dauer,
von dem wir überhaupt kaum einen egriff en Den Rekord chlägtNicoluſſi mit der Beſtimmung des Ortes des Fegefeuers: eS befindet ſichIm Erdinnern, in der Nähe der 104 ff.) Viſionäre en nämlichdie erlöſten Seelen von der Erde 3Um Himmel hinaufſteigen; auch der Toten
alm „De profundis“ weiſe darauf hin! Man glaubt ſich in die vorkoperni⸗aniſche Zeit erſetzt, oben Uund Unten noch al aAbſolute egriffe galten.Wäre es nicht beſſer geweſen, enn Nicoluſſi, ſtatt die Glaubenslehre der
Gefahr des Spottes und der Lächerlichkeit auszuſetzen, arüber geſagthätte, ob das Fegefeuer, in dem nie ein körperliche eſen findet, über⸗
aup ein Ort ein mu und mn welchem Verhältnis Geiſter zum Raume
tehen? Die Anſicht, daß die Armen Seelen den eEbenden bringenkönnen, die irrtümlich „ſo iemlich en Theologen von heutzutage ＋geſchrieben ird 19  2  ), hat durch Nicoluſſi nichts SicherheitDie Behauptung, daß die leidenden Seelen Unmittelbare Kenntnis der
Vorgänge Tden erlangen E  önnen, eil die Entfernung der geiſtigenErkenntnis keinen Eintrag tue, zieht nicht mn Erwägung, daß ein geiſtigesWeſen nur durch Mitteilung anderer Elſter oder durch species inkusae
Kenntnis äußerer Dinge erlangen kann.

Mit olcher Koſt, wie dieſes Buch ſie ielfach bietet, iſt dem chriſtlichenOlte nicht edient, denn ſeine Frömmigkeit muß auf olider Grundlageruhen Qarum hat au das Tridentinum un ſeinem decretum de 8torio die folgenden Beſtimmungen getroffen, denen das beſprochene Buchnach der Anſicht des Rezenſenten nicht ganz gerecht ird „Incerta. Vel
quae specie falsi laborant evulgari tractari (episcopi) nOII permittant.Ea Vero duae 20 Curiositatem ant superstitionem spectant. tanquamscandala 61 fidelium Offendienla prohibeant“ (Denzinger, 983)

Graz Dr e 10
Das Prozeßrecht des OGOX juris canoniei. Von Dr E dnard
Eichmann, niverſitätsprofeſſor mn München. 80 (XI 287) ader⸗born 192¹, öning 27.— einſchließlich 505 Teuerungszuſchlag.

Vorſtehendes erk iſt eine tüchtige ſtung und bietet eine Are
und zuverläſſige Darſtellung des gegenwärtig geltenden kirchlichen Prozeßrechtes. Für deut  rachliche kir  1  E ehörden, die zuweilen einen kirch⸗I.
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ichen Prozeß führen müſſen, bietet Ee3 einen icheren Leitfaden; für Stu⸗
die

＋

V

ende ein klares und leichtfaßliches Lehrbuch. Dem Studierenden ETL·
lei  EI der Verfaſſer das nicht immer leichte Verſtändni des kirchlichenProzeſſes durch paſſend beigefügte eiſpiele, die überdies dazu beitragen,den iemlich trockenen Gegenſtand 3 eleben Es iſt auch ſehr begrüßen,daß der ſſü die rechtsdogmatiſche Und nicht die exegetiſch⸗ana⸗iſche Darſtellung gewählt hat Dieſe etztere Darſtellung hat zwar den
Vorteil, daß ſie eine gründlichere Kenntnis der einzelnen Kanones befördert;hat aber auch erfahrungsgemäß große Nachteile, wie größeren Zeit⸗aufwand, größere, faſt ungenießbare Trockenheit, ielfach allzu enge Inter⸗
pretation des Geſetzes U.



Es ad 0 eraJoſ Noval
gegebene, ausführliche erk „Commentarium Codicem IuT. G&un. Lib

Processibus“ nicht mehr enutzen konnte Auf dem Gebiete des kir
en Prozeßrechtes gilt römiſchen Kreiſen als erſtklaſſige Auto⸗
rität, wie ich mich erſönli überzeugen konnte Und der Tat iſt ein Werk,
deſſen Band binnen kurzem erſcheinen wird, Eemn ganz3 vorzügliches, 1
wohl bisher der analytiſche Kom mentar des 1 De Processibus.

Bei der ſorgfältigen Lektüre des Werkes ind mir olgende Punkte
aufgefallen als verbe  erungsbedürfti für ene Neuauflage In Mono⸗
graphie über das kir  1  E Prozeßrecht dürfte erwünſcht ſein, neben
allgemeinen geſchichtlichen Entwicklung der kirchlichen Geri  Sbarkeit und
des Verfahrens auch bei den einzelnen Inſtituten oder Abſchnitten Eeme
beſondere, Urze, Entwicklung anzuführen, wie das oval, Wernz,Lega auch tun Dr ynen iſt nicht Auditor Rotae, wie 8, Nota
geſagt wird, ondern bloß Advokat 109 ird geſagt „Die age
laesio EHROTIDIS (can. 1684, erliſſcht nach zwei Jahren.“ Dies entfſpricht
nicht dem Sinn des angeführten Kanon. 143 Daß Ungetaufte und
Häretiker i der ege nicht zum Zeugniſſe! kirchlichen Prozeſſen zugelaſſen

1, ergeben.ſind, dürfte ſich wohl kaum QAQus dem zitierten Cn. 2027,
166 ird geſagt, die Wiedereinſetzung Ul den früheren Stand des wege

Contumacia Verurteilten) kann nur innerhalb vier onaten egehrt werden
Es muß nach CaJ. 1847 heißen innerhalb drei onaten (trimestre). Das
auf 187, II. Geſagte gilt nicht für die gewährte, ondern für die EL
Uchte restitutio integrum vgl. CalI. Auf 213 ird geſagt, daß
das impedimentum ſeiner Natur nach als öffentli  Ees Ehehinder⸗
nis gelte V.

ſt das wohl ohne Einſchränkung richtig? Das gleiche gilt von
der Behauptung auf 266, daß die Suspenſion der ege auf ge⸗
richtlichem ege ausgeſprochen werde. Ferner von der Behauptung
auf Zenſuren können außergerichtlich, Vindikati  rafen nur Wege
eines geri  en Verfahrens verhängt werden. Auch enthä der angeführte
CII. 1576, 81, II. 2, nichts 3Uum Beweiſe für teſe Anſicht Könnte nicht zum
Beiſpiel der Biſchof die Vindikativſtrafe der Verweigerung des kirchlichen
Begräbniſſe außergerichtlich verhängen? Nicht oder doch miß⸗
verſtändli iſt, enn auf geſagt ird „Für rozeſſe über die Un⸗
gültigkeit Profeß iſt die de Rel zuſtändig.“ Der zitierte C&n. 251
agt ausdrücklich, daß dieſe Kongregation 9 keine rozeſſe ührt, onderr
„Quaestiones Omilles 8Suae cCompetentiae linea disciplinari dirimit“. Das

gilt von der Congregatio Orientalis (can. 257, 3 Ebenſo iſt ES nicht
9 enn geſagt wird, daß das korum delieti auch für
Regulare gelte, die außerhalb ihres —ꝛ— Eeln De  ikt begangen en
Der zitierte CN. 616, 2, Igt ausdrücklich, daß Regulare nu  — dann
vom Ordinarius loci beſtraft werden können, IN0O PTOPIIO
PSIIOTE praemonito puniantur“.

teſe und noch ernige andere kleine Aus  V  3  etzungen, die miu notiert
habe, ſollen der irklich gediegenen Arbeit Eichmanns keinen Eintrag tun
Bei der Erſtauflage eines Werkes paſſieren wohl jedem Autor kleine erſehen.
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5) Katholiſche Wirtſchaftsmoral. Von Dr 60 t 0e publ. ranz
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Im modernen Wirtſchaftsleben iſt der am die rund⸗
ätze den Vordergrund geſtellt Der Materialismus als Weltanſchauunghat auf wirtſchaftlichem Gebiete verſagt, da die Not der Zeit lauter denn16
predigt, daß die materielle Wohlfahrt der Völker vo  3 Y der Mo⸗
ralität ! Volks Uund Wirt  chaftsleben abhängig iſt Von dieſen edanken
geleitet, beleuchtet der rfaſ die Brüchigkeit und Unwahrheit der mam⸗


